
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD 
vom 12.03.2021

Straftaten gegen die AfD in den Jahren 2019 und 2020

18. Wahlperiode  27.05.2021  Drucksache 18/15754

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wie viele Straftaten in Bayern gab es nach Kenntnis der Staatsregierung 
im Jahr 2019 und 2020, die Personen, Büros, Plakate und andere Sach-
gegenstände der AfD zum Ziel hatten?   2

1.2  Wie werden solche Straftaten nach Kenntnis der Staatsregierung eingeordnet 
(bitte nach linksextremistisch, rechtsextremistisch und anderen Kategorien 
und nach den Gegenständen in 1.1 aufschlüsseln)?   2

1.3 Wie hoch ist nach Kenntnis der Staatsregierung die Aufklärungsquote die-
ser Straftaten (bitte nach den Gegenständen in 1.1 und den Kategorien in 
1.2 aufschlüsseln)?   2

2.1 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung Straftaten eingeordnet, die 
unter Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
(z. B. Hakenkreuz) begangen werden?   3

2.2 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung AfD-Plakate, die mit Haken-
kreuzen beschmiert worden sind, strafrechtlich bei geklärten und ungeklärten 
Fällen eingeordnet (siehe 1.2)?   4

2.3 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung die nicht aufgeklärten 
Straftaten gegen die im Landtag vertretenen Parteien eingeordnet (bitte 
nach Parteien, den Gegenständen in 1.1 und den Kategorien in 1.2 auf-
schlüsseln)?   4

3.1 Wie werden Plakatdiebstähle gegen die AfD nach Kenntnis der Staats-
regierung bei geklärten und ungeklärten Fällen strafrechtlich eingeordnet 
(siehe 1.2)?   4

3.2 Wie viele vergleichbare Fälle zu 3.1 gab es im Jahr 2019 und 2020 in Bay-
ern?   4

3.3 Kann man die gefassten Täter, die Eigentum der AfD, Personen etc., vgl. 1.1, 
zum Ziel hatten, genauer kategorisieren (bitte nach Alter, Geschlecht, Her-
kunft, Vorstrafen und Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen aufschlüsseln)?   4

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration   
vom 04.05.2021

Die nachfolgenden Rechercheergebnisse des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) 
beruhen auf dem bundesweit einheitlichen Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen 
Politisch Motivierter Kriminalität (KPMD-PMK). Eine Auswertung nach „anderen Sach-
gegenständen“ ist im KPMD-PMK nicht möglich. Aufgrund des mehrdimensionalen Be-
wertungssystems kann es dabei zu Überschneidungen mit weiteren Bewertungskriterien 
kommen. So ist es beispielsweise möglich, dass eine strafbare Sachbeschädigung zum 
Nachteil der AfD auf einem Wahlplakat einer anderen Partei stattfand.

1.1 Wie viele Straftaten in Bayern gab es nach Kenntnis der Staatsregierung im 
Jahr 2019 und 2020, die Personen, Büros, Plakate und andere Sachgegen-
stände der AfD zum Ziel hatten?

1.2  Wie werden solche Straftaten nach Kenntnis der Staatsregierung eingeordnet 
(bitte nach linksextremistisch, rechtsextremistisch und anderen Kategorien 
und nach den Gegenständen in 1.1 aufschlüsseln)?

Es wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

1.3 Wie hoch ist nach Kenntnis der Staatsregierung die Aufklärungsquote die-
ser Straftaten (bitte nach den Gegenständen in 1.1 und den Kategorien in 
1.2 aufschlüsseln)?

Die Auswertungen können der nachfolgenden Aufgliederung entsprechend der Anlage 
1 entnommen werden. 

2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Wahlplakate 
Im Rahmen von 38 im Meldezeitraum aufgeklärten Delikten konnten 48 Täter ermittelt 
werden, davon waren 36 Täter männlich und 12 Täter weiblich. 43 der ermittelten Täter 
haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Jede nachgenannte Staatsangehörigkeit ist 
mit je einem Täter vertreten: griechisch, indisch, kosovarisch, britisch und amerikanisch. 
Das Alter der Täter kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Täteralter Anzahl
14 – 16 1
17 – 21 20
22 – 29 5
30 – 39 9
40 – 49 2
50 – 59 7
60 – 69 3
> 70 1

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Wahlplakate
Im Rahmen von 18 im Meldezeitraum aufgeklärten Delikten konnten 24 Täter ermittelt 
werden, davon waren 20 der ermittelten Täter männlich und 4 weiblich. Alle 24 Täter 
haben die deutsche Staatsangehörigkeit. 

Das jeweilige Täteralter kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 
Täteralter Anzahl
14 – 16 5
17 – 21 11
22 – 29 3
40 – 49 4
> 50 1
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2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Parteigebäude/Partei-
einrichtungen
Im Meldezeitraum konnte keines der 6 Delikte aufgeklärt werden. 

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Parteigebäude/Partei-
einrichtungen
Bei einem im Meldezeitraum aufgeklärten Fall konnte ein männlicher zwanzigjähriger 
Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit ermittelt werden. 

2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und/oder Parteirepräsentant/Partei-
mitglied und/oder Amtsträger und/oder Mandatsträger
Im Rahmen von 95 im Meldezeitraum aufgeklärten Delikten konnten 130 Täter ermittelt 
werden, davon waren 104 männlich und 26 weiblich. 118 Täter haben die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Jede nachgenannte Staatsangehörigkeit ist mit je einem Täter ver-
treten: indisch, italienisch, kosovarisch, britisch, amerikanisch. Jeweils drei Täter haben 
die griechische bzw. die türkische Staatsangehörigkeit. Bei einem Täter ist die Staats-
angehörigkeit unbekannt.

Das jeweilige Täteralter kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Täteralter Anzahl
14 – 16 7
17 – 21 53
22 – 29 20
30 – 39 16
40 – 49 7
50 – 59 16
60 – 69 6
> 70 4
unbekannt 1

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und/oder Parteirepräsentant/Partei-
mitglied und/oder Amtsträger und/oder Mandatsträger 

Im Rahmen von 46 im Meldezeitraum aufgeklärten Delikten konnten 68 Täter ermit-
telt werden, davon waren 54 männlich und 14 weiblich. 65 Täter haben die deutsche 
Staatsangehörigkeit, 1 Täter hat die rumänische Staatsangehörigkeit, 1 Täter hat die 
türkische Staatsangehörigkeit und 1 Täter hat die britische Staatsangehörigkeit.

Das jeweilige Täteralter kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 
Täteralter Anzahl
14 – 16 8
17 – 21 18
22 – 29 14
30 – 39 3
40 – 49 10
50 – 59 8
60 – 69 4
> 70 2
unbekannt 1

2.1 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung Straftaten eingeordnet, die 
unter Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
(z. B. Hakenkreuz) begangen werden?

Im Bereich der Politisch Motivierten Kriminalität erfolgt gemäß der bundesweit einheit-
lichen Richtlinien die Zuordnung einer Straftat zu einem Phänomenbereich, wenn in 
Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sie nach verständiger Betrachtung einer bestimmten politischen 
Orientierung zuzurechnen ist. Eine pauschale Antwort hierzu kann aufgrund der einzel-
fallorientierten Bewertung nicht gegeben werden.
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2.2 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung AfD-Plakate, die mit Haken-
kreuzen beschmiert worden sind, strafrechtlich bei geklärten und ungeklärten 
Fällen eingeordnet (siehe 1.2)?

Straftaten werden grundsätzlich in den jeweils gültigen strafrechtlichen Sanktionsnormen 
und diesen zugrunde liegenden Delikten erfasst, unabhängig ob ein Täter ermittelt wird 
oder nicht. Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der Frage 2.1 verwiesen.

2.3 Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung die nicht aufgeklärten Straf-
taten gegen die im Landtag vertretenen Parteien eingeordnet (bitte nach 
Parteien, den Gegenständen in 1.1 und den Kategorien in 1.2 aufschlüsseln)?

Wie werden nach Kenntnis der Staatsregierung die nicht aufgeklärten Straftaten gegen 
die im Landtag vertretenen Parteien eingeordnet (bitte nach Parteien, den Gegenständen 
in 1.1 und den Kategorien in 1.2 aufschlüsseln)?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 2.1 verwiesen.

3.1 Wie werden Plakatdiebstähle gegen die AfD nach Kenntnis der Staats-
regierung bei geklärten und ungeklärten Fällen strafrechtlich eingeordnet 
(siehe 1.2)?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 2.2 verwiesen.

3.2 Wie viele vergleichbare Fälle zu 3.1 gab es im Jahr 2019 und 2020 in Bayern?

Im Jahr 2020 wurden 48 Delikte und im Jahr 2019 59 Delikte mit den Recherchepara-
metern im Sinne der Fragestellung erfasst. 

3.3 Kann man die gefassten Täter, die Eigentum der AfD, Personen etc., vgl. 1.1, 
zum Ziel hatten, genauer kategorisieren (bitte nach Alter, Geschlecht, Her-
kunft, Vorstrafen und Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen aufschlüsseln)?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 1.3 verwiesen. 
Ob ein Täter Vorstrafen hat oder einer bestimmten Gruppe zugehörig ist, wird im 

Rahmen des bundesweit einheitlichen Meldedienstes KPMD-PMK nicht abgebildet. 



Anlage 1 zu den Fragen 1.1 und 1.2

2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Wahlplakate Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte

Politisch Motivierte Kriminalität-links 135 48

Politisch Motivierte Kriminalität-nicht zuzuordnen 29 3

Gesamtergebnis 164 51

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Wahlplakate Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte

Politisch Motivierte Kriminalität-links 114 57

Politisch Motivierte Kriminalität-nicht zuzuordnen 18 2

Gesamtergebnis 132 59

2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Parteigebäude/Parteieinrichtungen Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte

Politisch Motivierte Kriminalität-links 6 4

Gesamtergebnis 6 4

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und gegen Parteigebäude/Parteieinrichtungen Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte

Politisch Motivierte Kriminalität-links 13 13

Gesamtergebnis 13 13

2020 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und/oder Parteirepräsentant/Parteimitglied und/oder Amtsträger und/oder Mandatsträger Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte: 

Politisch Motivierte Kriminalität-links 265 115

Politisch Motivierte Kriminalität-nicht zuzuordnen 203 4

Politisch Motivierte Kriminalität-rechts 1 1

Gesamtergebnis 469 120

2019 Politisch Motivierte Straftaten gegen die AfD und/oder Parteirepräsentant/Parteimitglied und/oder Amtsträger und/oder Mandatsträger Anzahl der Delikte Davon Anzahl der extremistischen Delikte:

Politisch Motivierte Kriminalität-links 200 123

Politisch Motivierte Kriminalität-nicht zuzuordnen 26 4

Gesamtergebnis 226 127
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